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Bekanntmachung der Stadt Pulheim 
vom 11.09.09 

 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1.17 Sinnersdorf rückwirkend zum 14.05.08 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB - 
Bereich: Erftstraße, Pulheimer Straße und Kölner Randkanal (Gemarkung Sinnersdorf, 

Flur 5, Flurstücke 501 und 505) 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
In seiner Sitzung am 29.04.08 hat der Rat der Stadt Pulheim aufgrund des § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) sowie des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) den Bebauungsplan Nr. 1.17 Sinnersdorf 
gemäß § 13 a BauGB für den o. a. Bereich als Satzung beschlossen. 
 
Ziel der Planung ist die Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung der heutigen Reiter-
hoffläche durch Umplanung zu einem Wohngebiet. 
 
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen sowie örtli-
chen Bauvorschriften gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in Verbin-
dung mit § 9 (4) BauGB als Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 1.17 Sinnersdorf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 1.17 Sinnersdorf gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) rückwirkend zum 14.05.08 in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an 
die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
 
Der Bebauungsplan Nr.1.17 Sinnersdorf kann mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) ab sofort während der Sprechzeiten montags bis donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr - im Rathaus der Stadt 
Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Planungsabteilung, Zimmer 216, eingesehen werden; über 
den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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HINWEISE: 
 
1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2) Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt 

geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) werden 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches 
gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Pulheim, den 11.09.09  
 
gezeichnet 
Dr. Karl August Morisse 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aushang: vom  15.09.09 
 bis  01.10.09 
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Stadt Pulheim Pulheim, 10.09.2009
Der Bürgermeister 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Dienstag, dem 22.09.2009 findet um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Alte Kölner Straße 26, 
die 36. Sitzung des Rates der Stadt Pulheim statt. 
 
 
T A G E S O R D N U N G 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 
 
 

2 Umwandlung der Förderschule Brauweiler in ein Kompetenzzentrum für die sonderpäda-
gogische Förderung 

 
 
 

3 Gewährung eines freiwilligen Zuschusses  in Höhe von 5.000.- € an das Verbund-
Familienzentrum EvKa-Miteinander Brauweiler 

 
 
 

4 Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe/Einnahme - hier: Zuwen-
dung für Investitionen zur Ausstattung in Ganztagsschulen 

 
 
 

5 1. Änderung der Benutzungsgebührensatzung (Abwassergebühren) 
 
 
 

6 Konjunkturpaket II - Anmeldung der Maßnahmen 
 
 
 

7 Umbenennung Carl-Diem-Straße 
 
 
 

8 Erhebung von Straßenbaubeiträgen gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz i. V. m. der 
Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulheim 
hier: Erlass der Einzelfallsatzung für die Anlage "Im Büngertchen" in Pulheim 

 
 
 

9 Erhebung von Straßenbaubeiträgen gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz i. V. m. der 
Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulheim 
hier: Erlass der Einzelfallsatzung für die Wohnwege in der Fordsiedlung in Pulheim 

 
 
 

10 1. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Pulheim über örtliche Bauvorschriften im  
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 15 Brauweiler 
Bereich: Zwischen Ohmstraße, Von-Werth-Straße, Bonnstraße und Koepchenstraße 
Satzungsbeschluss gemäß § 86 BauO NRW 

 
 
 

11 Abweichungssatzung über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage 
 "Weg zwischen Stommelner Straße und Görreshofstraße" in Sinnersdorf 

 
 
 

12 Bebauungsplan Nr. 33/9 Brauweiler, 1. und 2. Änderung, Bereich Guidelplatz 
hier: Teileinziehung gemäß § 7 StrWG NRW 

 
 
 

13 Abweichungsatzung über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage 
"Glessener Weg"  
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14 Beitritt Netzwerk zum Klimaschutz - Erarbeitung lokales Klimaschutzkonzept 
- vorsorglich 

 
 
 

15 Bestellung des Bürgermeisters als Vertreter der Stadt in der Pulheimer Energie Netzge-
sellschaft 

 
 
 

16 Mitteilungen 
 
 
 

16.1 Novellierung des § 27 GO durch das Gesetz zur Förderung der politischen Partizipation in 
den Gemeinden 
Bildung eines Integrationsgremiums 

 
 
 

17 Anfragen 
 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 

1 Geschäftführervertrag PENG 
 
 
 

2 Beteiligung der Stadt Pulheim an der Stadtwerke Pulheim Vertriebs GmbH 
 
 
 

3 Kauf der Straßenbeleuchtungsanlagen und des Straßenbeleuchtungsnetzes im Bereich 
der Altgemeinde Brauweiler 

 
 
 

4 Vergabe der Stromlieferungen für die Stadt Pulheim 
 
 
 

5 Grundstücksangelegenheit Pulheim 
 
 
 

6 Verkauf eines Grundstücks in Pulheim 
 
 
 

7 Vergabe von Unterhalts- und Glasreinigung für eine weiterführende Schule 
 
 
 

8 Ehrung 
 
 
 

9 Mitteilungen 
 
 
 

10 Anfragen 
 
 
 

11 Festlegung der Beschlüsse, die der Presse bekannt gegeben werden sollen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Karl August Morisse Aushang vom 15.09.2009 
        Bürgermeister bis 23.09.2009 
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